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§ 32 MMHmG Werbebeschränkung
und Provisionsverbot

 MMHmG - Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Im Zusammenhang mit der freiberuflichen Berufsausübung ist eine dem beruflichen Ansehen abträgliche,

insbesondere jede vergleichende, diskriminierende oder unsachliche Anpreisung oder Werbung verboten.

2. (2)Der Heilmasseur darf keine Vergütungen für die Zuweisung von Kranken sich oder einem anderen

versprechen, geben, nehmen oder sich zusichern lassen. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen,

sind nichtig. Leistungen aus solchen Rechtsgeschäften können zurückgefordert werden.
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